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19. Wahlperiode 13.01.2021 

Antrag 
der Abgeordneten Katja Keul, Margarete Bause, Dr. Franziska Brantner, 
Agnieszka Brugger, Kai Gehring, Uwe Kekeritz, Dr. Tobias Lindner, Omid 
Nouripour, Cem Özdemir, Claudia Roth (Augsburg), Manuel Sarrazin, 
Dr. Frithjof Schmidt, Jürgen Trittin, Ottmar von Holtz, Matthias Gastel, Britta 
Haßelmann, Dr. Bettina Hoffmann, Oliver Krischer, Christian Kühn 
(Tübingen), Renate Künast, Steffi Lemke, Dr. Julia Verlinden und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen beitreten 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Am 22. Januar 2021 tritt der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in 
Kraft. Erstmalig werden Atomwaffen umfassend durch einen internationalen Vertrag 
verboten. Sie dürfen von den Beitrittsstaaten weder entwickelt noch getestet werden, 
ihr Besitz ist ebenso untersagt wie deren Lagerung und schließlich ist auch die Andro-
hung ihres Einsatzes rechtswidrig. Der Atomwaffenverbotsvertrag schließt die Lücke, 
die der in den 1960er Jahren verhandelte und 1970 in Kraft getretene Atomwaffen-
sperrvertrag offen gelassen hat und ist ein wichtiger Schritt hin zur Vision einer atom-
waffenfreien Welt. 
Nachdem die Atomwaffenstaaten im Atomwaffensperrvertrag (Nichtverbreitungsver-
trag) eine langfristige Abrüstung ihrer eigenen Arsenale versprochen haben, ist dies 
jahrzehntelang ausgeblieben. Die Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen 
über den Atomwaffenverbotsvertrag waren auch eine Reaktion vieler Staaten auf die-
ses gebrochene Verbrechen und der Versuch, neue Impulse für nukleare Abrüstung zu 
setzen.  Die Bundesregierung ist diesen multilateralen Abrüstungsverhandlungen fern-
geblieben und hat immer wieder versucht, ein Zustandekommen zu blockieren, anstatt 
das Verhältnis des Atomwaffensperrvertrags und des Atomwaffenverbotsvertrags mit 
auszugestalten. 
Gerade in Zeiten erodierender Abrüstungsverträge setzt dieser ein deutliches Zeichen 
der internationalen Kooperation. Andere Verträge wie das Abkommen gegen Landmi-
nen und das gegen Streumunition – obwohl nicht einmal im UN-Rahmen zustande 
gekommen – belegen, welche Wirkung von diesen erklärten Tabus ausgeht, selbst 
wenn nicht alle Staaten Mitglieder sind. 
Die Verweigerungshaltung der Bundesregierung widerspricht ihren eigenen abrüs-
tungspolitischen Ambitionen wie sie im Koalitionsvertrag und von offizieller Seite im-
mer wiederholt werden. Mehr noch: durch das Festhalten an der nuklearen Teilhabe 
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der NATO und der begonnenen Modernisierung der deutschen Trägersysteme mit 
deutschen Steuergeldern, die Teilnahme an Übungen zum Einsatz von Atomwaffen 
und das Bereithalten von Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten für einen potentiellen 
Abwurf von Atombomben, beteiligt sich die Bundesregierung am System der nuklea-
ren Abschreckung, anstatt ernsthafte Schritte hin zu einer atomwaffenfreien Welt zu 
unternehmen. Erst wenn Deutschland bereit ist, sich national glaubwürdig für Abrüs-
tung einzusetzen, kann es auch als glaubwürdiger Akteur international auftreten. 
Der Bundestag macht sich die Einschätzungen und Schlussfolgerungen der ehemali-
gen NATO-Generalsekretären Javier Solana und Willy Claes sowie 53 weiteren ehe-
maligen Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsministern aus 
NATO-Staaten, Japan und Südkorea zu eigen, die der Begründung zu entnehmen sind. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

– dem UN-Atomwaffenverbotsvertrags beizutreten und dafür unverzüglich die not-
wendigen Voraussetzung zu schaffen, 

– sich dafür einzusetzen, dass auch andere NATO-Partner dem Vertrag beitreten, 
– solange ein Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrags aufgrund der Stationie-

rung US-amerikanischer Atomwaffen auf deutschen Boden noch nicht möglich 
ist, wenigstens als Gast an den zukünftigen Staatentreffen der UN-Atomwaffen-
verbotsvertrags-Mitglieder teilzunehmen, 

– aktiv daran mitzuwirken, dass das Verhältnis zwischen Atomwaffensperrvertrag 
und Atomwaffenverbotsvertrag konstruktiv ausgestaltet wird, so dass die beiden 
abrüstungspolitischen Normen vereinbar nebeneinander stehen, 

– sich innerhalb der NATO dafür einsetzen, neue sicherheitspolitische Konzepte zu 
erarbeiten, die nicht an die nukleare Abschreckung gebunden sind, sondern zu 
erklären, dass Atomwaffen angesichts der katastrophalen Folgen ihres Einsatzes 
für Mensch und Umwelt keinen legitimen militärischen oder strategischen Zweck 
erfüllen, 

– sich für einen zügigen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen, 
– die Atomwaffenstaaten des Atomwaffensperrvertrags nachhaltig darauf hinzu-

weisen, dass sie ihren Verpflichtungen zur Abrüstung nicht nachkommen. 

Berlin, den 12. Januar 2021 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Begründung 

In dem offenen Brief vom 19.9.2020 führen die ehemaligen Staats- und Regierungschefs sowie Außenministe-
rInnen der NATO-Länder  zutreffend aus: 
„Die Coronavirus-Pandemie hat deutlich gemacht, dass eine verstärkte internationale Zusammenarbeit dringend 
erforderlich ist, um Bedrohungen für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit anzugehen. Unter 
diesen Bedrohungen bleibt die Gefahr eines Atomkrieges von größter Bedeutung. Das Risiko einer Atomwaffen-
detonation heute – ob durch einen Unfall, Fehleinschätzung oder Absicht – nimmt augenscheinlich zu, da neue 
Arten von Atomwaffen entwickelt wurden, langjährige Rüstungskontrollabkommen aufgekündigt sind und die 
Gefahr von Cyberangriffen auf nukleare Infrastruktursehr real geworden ist. Wir sollten die Warnungen von 
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Wissenschaftlern, Ärzten und anderen Experten ernst nehmen. Wir dürfen nicht in eine Krise von noch größerem 
Ausmaß schlafwandeln als jene, die wir in diesem Jahr bereits erlebt haben. 
Es ist nicht schwer vorauszusehen, wie kriegerische Rhetorik und schlechtes Urteilsvermögen der Politikerin 
nuklear bewaffneten Nationen zu einem Unglück führen könnten, das alle Länder und Völker in Mitleidenschaft 
zieht. Als frühere Staatenlenker, Außenminister und Verteidigungsminister von Albanien, Belgien, Kanada, Kro-
atien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Japan, Lett-
land, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Südkorea, Spanien und der Türkei 
– alles Länder, die den Schutz der Atomwaffen eines Verbündeten in Anspruch nehmen – appellieren wir an die 
derzeitigen Staats-und Regierungschefs, die nukleare Abrüstung voranzutreiben, bevor es zu spät ist. Ein offen-
sichtlicher Ausgangspunkt wäre die uneingeschränkte Erklärung, dass Atomwaffen angesichts der katastrophalen 
Folgen ihres Einsatzes für Mensch und Umwelt keinen legitimen militärischen oder strategischen Zweck erfüllen. 
Mit anderen Worten, unsere Länder sollten jede Rolle von Atomwaffen in unserer Verteidigung ablehnen. 
Indem wir den Schutz vor Atomwaffen in Anspruch nehmen, fördern wir den gefährlichen Irrglauben, dass 
Atomwaffen Sicherheit bringen. Anstatt Fortschritte in Richtung einer Welt ohne Atomwaffen zu ermöglichen, 
behindern wir sie und verstetigen nukleare Gefahren -alles aus der Angst heraus, unsere Verbündeten, die an 
diesen Massenvernichtungswaffen festhalten, zu kränken. Aber in einer Freundschaft können und müssen wir 
unsere Stimme erheben, wenn Freunde rücksichtsloses Verhalten an den Tag legen, das unsere und ihre eigenen 
Leben gefährdet. 
Ohne Zweifel ist ein neues nukleares Wettrüsten im Gange, obwohl ein Rennen um Abrüstung dringend erfor-
derlich wäre. Es ist Zeit, die Ära unserer Abhängigkeit von Atomwaffen endgültig zu beenden. Im Jahr 2017 
haben 122 Länder einen mutigen, aber längst überfälligen Schritt in diese Richtung getan, indem sie den Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen verabschiedet haben – ein wegweisendes globales Abkommen, das Atomwaffen 
auf die gleiche rechtliche Grundlage stellt wie chemische und biologische Massenvernichtungswaffen und einen 
Rahmen dafür schafft, sie nachweislich und irreversibel abzurüsten. Mit seinem baldigen Inkrafttreten wird es 
rechtsverbindliches Völkerrecht. 
Bisher haben unsere Länder entschieden, sich nicht dieser globalen Mehrheit anzuschließen, die diesen Vertrag 
unterstützt. Aber unsere Entscheidungsträger sollten ihre Positionen überdenken. Wir können es uns nicht leisten, 
angesichts dieser existenziellen Bedrohung für die Menschheit zu zögern. Wir müssen Mut zeigen – und uns dem 
Vertrag anschließen. Als Vertragsstaaten können wir in Allianzen mit nuklearbewaffneten Staaten verbleiben, da 
dies weder im Vertrag selbst noch in unseren jeweiligen Verteidigungsbündnissen ausgeschlossen ist. Aber wir 
wären rechtlich verpflichtet, unseren Verbündeten nicht dabei zu helfen oder sie zu ermutigen, Atomwaffen ein-
zusetzen, ihren Einsatz anzudrohen oder sie zu besitzen. Angesichts der überwältigenden Unterstützung der Be-
völkerung für nukleare Abrüstung wäre dies ein unumstrittener und vielgelobter Schritt. 
Der Verbotsvertrag ist eine wichtige Stärkung des vor einem halben Jahrhundert angenommenen Nichtverbrei-
tungsvertrags (NVV), der die Verbreitung von Atomwaffen zwar bemerkenswert erfolgreich eindämmt, jedoch 
kein universelles Tabu gegen den Besitz von Atomwaffen etabliert hat. Die fünf Atomwaffenstaaten, die zum 
Zeitpunkt der Verhandlungen über den NVV über Atomwaffen verfügten – die Vereinigten Staaten, Russland, 
Großbritannien, Frankreich und China – sehen dies offenbar als Lizenz an, ihre Massenvernichtungswaffen auf 
Ewig zu behalten. Anstatt abzurüsten, investieren sie massiv in die Modernisierung ihrer Arsenale. Dies ist of-
fenkundig inakzeptabel. 
Der 2017 verabschiedete Verbotsvertrag kann dazu beitragen, Jahrzehnte der Lähmung in der Abrüstung zu be-
enden. Er ist ein Hoffnungsschimmer in einer dunklen Zeit. Er ermöglicht den Ländern, sich einer unmissver-
ständlichen multilateralen Norm gegen Atomwaffen anzuschließen und internationalen Handlungsdruck aufzu-
bauen. Wie die Präambel anerkennt, „überschreiten die Auswirkungen von Atomwaffen nationale Grenzen, ha-
ben gravierende Auswirkungen auf den Fortbestand der Menschheit, die Umwelt, die sozioökonomische Ent-
wicklung, die Weltwirtschaft, die Ernährungssicherheit und die Gesundheit heutiger und künftiger Generationen 
und wirken sich unverhältnismäßig stark auf Frauen und Mädchenaus, auch infolge ionisierender Strahlung“. 
Mit fast 14.000 Atomwaffen an Dutzenden von Orten weltweit und U-Booten, die zu jeder Zeit die Ozeane 
patrouillieren, ist das Zerstörungspotential weit jenseits unserer Vorstellungskraft. Alle verantwortlichen Ent-
scheidungsträgermüssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass sich die Schrecken von 1945 niemals wiederho-
len. Früher oder später wird unser Glück uns verlassen–wenn wir nicht handeln. Der Vertrag über das Verbot 
von Atomwaffen bildet die Grundlage für eine sicherere Welt, die frei von dieser ultimativen Bedrohung ist. Wir 
müssen uns dem Verbot zuwenden und daran arbeiten, andere dafür zu gewinnen. Es gibt keine Heilung für den 
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Atomkrieg. Prävention ist unsere einzige Chance.“ 
Dieser Appell, den sich der Bundestag zu eigen macht, haben unterzeichnet: 
Lloyd Axworthy, ehemaliger Außenminister, Kanada 

Ban Ki-moon, ehemaliger UN-Generalsekretär und Außenminister, Südkorea 

Jean-Jacques Blais, ehemaliger Verteidigungsminister, Kanada 

Kjell Magne Bondevik, ehemaliger Premierminister und Außenminister, Norwegen 

Ylli Bufi, ehemaliger Premierminister, Albanien 

Jean Chrétien, ehemaliger Premierminister, Kanada 

Willy Claes, ehemaliger NATO-Generalsekretär und Außenminister, Belgien 

Erik Derycke, ehemaliger Außenminister, Belgien 

Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister, Deutschland 

Franco Frattini, ehemaliger Außenminister, Italien 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ehemalige Außenministerin, Island 

Bjørn Tore Godal, ehemaliger Außenminister und Verteidigungsminister, Norwegen 

Bill Graham, ehemaliger Außenminister und Verteidigungsminister, Kanada 

Hatoyama Yukio, ehemaliger Premierminister, Japan 

Thorbjørn Jagland, ehemaliger Premierminister und Außenminister, Norwegen 

Ljubica Jelušič, ehemalige Verteidigungsministerin, Slowenien

Tālavs Jundzis, ehemaliger Verteidigungsminister, Lettland

Jan Kavan, ehemaliger Außenminister, Tschechien 

Alojz Krapež, ehemaliger Verteidigungsminister, Slowenien 

Ģirts Valdis Kristovskis, ehemaliger Außenminister und Verteidigungsminister, Lettland 

Aleksander Kwaśniewski, ehemaliger Präsident, Polen

Yves Leterme, ehemaliger Premierminister und Außenminister, Belgien 

Enrico Letta, ehemaliger Premierminister, Italien 

Eldbjørg Løwer, ehemalige Verteidigungsministerin, Norwegen 

Mogens Lykketoft, ehemaliger Außenminister, Dänemark 

John Mccallum, ehemaliger Verteidigungsminister, Kanada 

John Manley, ehemaliger Außenminister, Kanada 

Rexhep Meidani, ehemaliger Präsident, Albanien 

Zdravko Mršić, ehemaliger Außenminister, Kroatien 

Linda Mūrniece, ehemalige Verteidigungsministerin, Lettland

Fatos Nano, ehemaliger Premierminister, Albanien 

Holger K. Nielsen, ehemaliger Außenminister, Dänemark 

Andrzej Olechowski, ehemaliger Außenminister, Polen 
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Kjeld Olesen, ehemaliger Außenminister und Verteidigungsminister, Dänemark 

Ana Palacio, ehemalige Außenministerin, Spanien 

Theodoros Pangalos, ehemaliger Außenminister, Griechenland 

Jan Pronk, ehemaliger Verteidigungsminister (ad interim), Niederlande 

Vesna Pusić, ehemalige Außenministerin, Kroatien

Dariusz Rosati, ehemaliger Außenminister, Polen 

Rudolf Scharping, ehemaliger Verteidigungsminister, Deutschland 

Juraj Schenk, ehemaliger Außenminister, Slowakei 

Nuno Severiano Teixeira, ehemaliger Verteidigungsminister, Portugal 

Jóhanna Sigurðardóttir, ehemalige Premierministerin, Island 

Össur Skarphéðinsson, ehemaliger Außenminister, Island 

Javier Solana, ehemaliger NATO-Generalsekretär und Außenminister, Spanien 

Anne-Grete Strøm-Erichsen, ehemalige Verteidigungsministerin, Norwegen 

Hanna Suchocka, ehemalige Premierministerin, Polen 

Szekeres Imre, ehemaliger Verteidigungsminister, Ungarn 

Tanaka Makiko, ehemaliger Außenminister, Japan 

Tanaka Naoki, ehemaliger Verteidigungsminister, Japan 

Danilo Türk, ehemaliger Präsident, Slowenien 

Hikmet Sami Türk, ehemaliger Verteidigungsminister, Türkei 

John N. Turner, ehemaliger Premierminister, Kanada 

Guy Verhofstadt, ehemaliger Premierminister, Belgien 

Knut Vollebæk, ehemaliger Außenminister, Norwegen 

Carlos Westendorp y Cabeza, ehemaliger Außenminister, Spanien 
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